
Das besondere Gericht
1Im Lichte der gegenwärtigen Diskussion

Von Leo Scheffczyk, Königsteıin/ I's.

Zu den Fragen, die VO  S der Gegenwartstheologie NECUu überdacht
und diskutiert werden, gyehört auch die ach dem Sınngehaltder Aussagen über eın besonderes, persönlıches Gericht. Die HEUGCRKNEH
Stellungnahmen diesem Thema zeigzen allgemeın das Bestreben,den Gerichtsgedanken eıner einseltig subjektivierenden un gleichsamprivatrechtlichen Interpretation entzıiehen un dem Gericht jeneobjektive, majJestätische Größe wıederzugeben, die CS nach den Aus-

der Schrift besitzt. In der Schrift 1aber erscheint, W1e schon
Schel] erkannte, „das Weltgericht als die entscheidende Haupt-sache; ın der 1CU: Dogmatık das besondere Gericht“1. We:ıl das

theologische Denken der Gegenwart sıch wıeder stärker bıblisch un
heilsgeschichtlich orıentiert, gewınnt das allgemeine Gericht als der
letzte dramatische Akt der Heilsentwicklung Bedeutung un äßt
den Gedanken das 5SOS. 1iudıcıum partıculare zurücktreten. essen
Stelle mu{ sıch 1U  3 aber be1 veränderter Blickrichtung notgedrungenverschieben, dafß 65 nıcht mehr in der tradıtionellen Weıse erklärt
werden kann, sondern eUe Deutungen notwendig werden. iıne Dar-
stellung dieser Versuche und ıhre Konfrontierung mıt der tradıtio-
nellen Lehre dürfte sowohl dem tieferen Verständnıis der gegenwar-
tıgen Bemühungen, als auch der Klärung e1nes wichtigen Punktes der
Eschatologie überhaupt dienlich se1In.

Di1e Bemühungen, der Lehre VO besonderen Gericht eın Nn  9
harmonischeres Verständnis abzugewinnen, haben 1n eiınem Zze1t-
genössischen französıschen ammelwerk? einen sehr bestimmten AÄAus-
druck gefunden. In einem Beitrag „Hımmel un Aufterstehung“ Sagt
L.'Beauduin ZUr rage des ,5SOB. besonderen Gerichtes“ 3, CS se1 „nıcht
angebracht, in der Predigt auf das besondere Gericht 1e] VWert
Jlegen, besonders weıl CS Za Nachteil des Grunddogmas VO all-
gemeınen Gericht un: vVvon der Wiederkunft se1In könnte, dem großen
Endereignis, auf das der Herr unablässig hinwies“ 4, Er halt CS für
„Wirklich bedauerlich“, da{ß sich in einem Katechismus der Satz finde

Katholische Dogmatık, Paderborn 1893, 111 2,74
Le Mystere de el Mort Celebration, hrsg. VO  3 Roguet, Parıs 1951;
deutsch Von Annıe Kraus, Das Mysteriıum des Todes; Frankturt 1955

3 So die Kapitelüberschrift eb DD
Ebd 223
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Das besondere Gericht 1mM Liäte der gegenwärtigen Diskussion

„Wır werden. unmittelbar ach ünser m Tod Aa besonderes
Gericht gerichtet werden und Ende der Welt durch das allgemeine
Gericht.“® Seine eigene Auffassung talßt in das Urteıil Jüls

„Die Liebe, dıe die Seele 1mM Zustand der Gnade erfüllt, wandelt sıch
1m Augenblick des Todes VO  am} selbst in das Licht der Glorie, und dieses
bringt kraft sel1nes Wesens dıe V1S10 beatifica, die selızgmachende
Schau mıt sıch Umgekehrt verbirgt die mMiıt schwerer Schuld beladene
Seele VO  c selbst ıhre Schande 1 der Gottterne, 1n die s1e VO  e der
ASt ıhrer Vertfehlungen SCZOSCNHN wırd.“ ® Beaudu1n zieht daraus dıe
Folgerung, da{fß WIr VO besonderen Gericht „NUur in reıin bildlichem
Sınn sprechen“ ” sollten, weıl „Man darın keinem einzıgen tfür eın
Gericht wesentlichen FElement begegnet“ ®. Er billıgt also dem Aus-
druck 1UL metaphorischen Charakter In dieser se1iner Auffassung
fühlt sıch durch den IThomas bestärkt, der 1m Supplement der
Summa theologıca . auch erklärt, da{ß die Seelen Ühnlıch Ww1e
die KOrper einer Schwerkraft tolgen, die s1e den Ort versetzt, der
ihrem Zustand yemals ist?.

Das Charakteristische der Erklärung Beauduins lıegt 1n dem
Umstand, da{ß Tod und persönlıches Gericht 1er ıcht mehr voneın-
ander erscheinen. Der Entscheidungscharakter des Todes
erhält eın solches theologisches Gewicht, da{fß das Gericht eın inneres
Moment des Todes selbst wiırd. Die endgültige Bestimmung ber das
Schicksal der Seele wiıird nıcht 1n einem aut den Tod folgenden Akt
getroffen, sondern ergibt sıch unmıittelbar AUS dem Zustand der Seele
1mM Augenblick des Todes, H die Entscheidung rallt mıiıt ıhm Auch
dıe Ausführung dieser Entscheidung, der faktische Eintritt VO  .

Beseligung oder Verdammung, resultiert zwangsmäaisıg un naturhaft
Aaus dem ode Ist dieser einmal ZESECTZLT, geschieht der Seele
alles weıtere „VON selbst“.

Es 1St 1U interessant Gn für die Bewegtheit des theologischen
Denkens in diıeser rage bezeichnend, da{ß 1n dem gleichen Werk eın
anderer Autor eine Auffassung vertritt, die sıch von der Beauduins

Ebd Z
Ö Ebd 223

Ebd 225
S Ebd DD

Ebd LD Zu der jer erfolgenden Berufung auf Thomas S.th Suppl
1St n, dafß S1E die Ansıcht des Heılıgen nıcht vollständıg wiedergibt.. Zu -
eıner vollständigen Erfassung der Lehre des hl Thomas mü{fßten auch seine Aus-

aus Suppl 88 a ad I ZENT. 1  r 91 und AUSs dem Compendium
theologiae herangezogen werden. Sıe machen klar, daß Thomas des
ben angeführten Biıldes das besondere Gericht nıcht als Metapher, sondern als
Realıität ansıeht. So Sagt 1mM Compendium c.24) „Est aliud Deı
1Uudic1um, qUO Un1ıculque 1n ex1ıtu mortıis SU4€e retribuitur quantum ad anımam,
secundum quod meruılt. Non enım putandum eSTt hanc discretionem absque
Deı iudicio fıer1, AUtL hoc iudiıcıum ad Christı potestatem i1udiciarıam NOpertinere.“
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nıcht unwesentlich unterscheidet. Hıld ZiDt 1ın seınem Autsatz „Der
Tod ein christliches Geheimnıs“ 19 1m Gegensatz Beauduıin dem
Gedanken eınen richterlichen Akt nach dem ode wıeder Kaum,
WCNnN diesen Akt auch anders als dıe tradıitionelle Lehrmeinung
faßt Er erklärt näamlıch: „Das Gericht, das unmittelbar nach dem
ode statthat, transponıert bloß jenes andere Gericht 1Ns Jenseıts,
das die Seele cselbst in dieser Welt durch ıhr Leben 1im Glauben un
in der Liebe vollzogen hat Das SO ‚besondere Gericht‘ erfolgt bereıts
1n diesem Leben, wırd aber erst 1mM Jenseits völliıg offenbar.“ 11 Deut-
ıch 1St das indıyiduelle Gerıicht 1er als ein Ereignis ach dem 'Tod
gekennzeichnet. Es trıtft jedoch die Seele nıcht VO  Z außen w1e der
Spruch eınes Tribunals oder die Entscheidung eines remden Rıchters.
Es 1st vielmehr ein Selbstgericht; denn 5 übernımmt 11UL die 1 Dies-
se1ts gefällte Entscheidung un veroöffentlicht s1e Demnach er-
scheidet 0S sıch auch iıcht wesentlich VO  S der iırdıschen Entscheidung,
sondern 1St LLUL deren Verdeutlichung un: abschließende Manıtesta-
t10n. Man geht nıcht fehl 1n der Annahme, da{ß diese Auffassung VO  3

dem johanneıschen Gedanken beeintlufßt 1St, wonach 7zwıschen Z e1t-
ichem und eschatolog1ischem Gericht eine organısche Einheit besteht,
NUur da der vierte Evangelıist letzterem ausschließlich das E
gemeıne Gericht versteht un ıcht w1e Hıld das besondere.

In dieser Erklärung wırd das persönliche Gericht als eın MS
derter Akt der leibfreien Seele gefaßt, der allerdings Selbständig-
eıt un: Bedeutung einbüßt, ınsofern inhaltlich mıt dem 508
irdıschen Selbstgericht nahezu ıdentiftızıert ISE.

Um dem besonderen Gericht seine eigenständıge Bedeutung
belassen, hat der deutsche Theologe Feuling D schon in *rü-
heren Jahren dafür plädiert, das besondere Gericht alleın 1ın dem
„Urteilsspruch des Geistgew1ssens ın der Jeibgetrennten Menschen-
ceele“ 12 sehen. In deutlicher Wendung manche tradıtionellen
Vorstellungen, die dem anschaulichen Denken zuviel Spielraum
währen, führt Aaus SS braucht icht mehr Es braucht nıcht jene
Phantasıen, die INnan manchmal hören oder lesen kann, denen gemäfß
der Mensch, der Zzute w1e der böse, VOLr (sottes Rıchterstuhl gELFaAZCN
werde un:‘ dort, tfür einen Augenblick ZUm mındesten mıiıt Gottes
unmıittelbarer Anschauung erfüllt, durch die damıt gegebene, gleich-
Sa von Gott gesprochene Urteilswahrheit VO  o außen her gerichtet
werde.“ 13 Wenn 1114  z} jer Von der unzutretfenden Unterstellung ab-
sıeht, da{ß die traditionelle Lehre mMit gew1ssen Ausschmückungen der
Volksfrömmigkeıt identisch oder eLtwa auf die Annahme einer Aauch

187—2206
11 Ebd 218

Katholische Glaubenslehre, Salzburg 599
Ebd 899
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Das besondere Gericht 1m Lichte der gegenwärtigen Diskussion

1LLUL momenthaften V1S10 beatıfiıca angewı1esen sel,; 1St leicht ersicht-
lıch, da{fß beı Feulıng die Theorie Hılds VO Selbstgericht wiederkehrt
bzw. vorWwESSCHOMMEN ISt. Eın Unterschied trıtt allerdings deutlich
1n Erscheinung: Feuliıng zieht den Gedanken der Einheit VO  =) 1rdı-
schem (1a Jjenseitigem Selbstgericht ZUur Erklärung nıcht heran. Der
Jjenseitige Urteilsakt erscheint 1U  z ohne diese rückwärtige Verbin-
dungslınıe VO  w} vornhereın MI gyrößerer Selbständigkeit und Eıgen-
bedeutung auSgeStALTEL.

Der Autor Jegt offensiıchtlich dem Zustand der anıma als
Voraussetzung einer vollendeten Selbsterkenntnis und eınes endgül-
tigen Urteıils entscheidendes Gewicht beı: enn häalt EerSsSt dieses
Urteil Kn der reıin geistigen Weıse der Schau“ für „untrüglich“ **
Obgleich nıcht leugnen will, dafß die iırdische Entscheidung tür das
jenseitige Gericht zrundlegend 1St un dafß der 1mM Tod eingenommene
Zustand endgültiıg bleibt, Lrennt doch diesen kt der leibfreien
Seele deutlich sowohl VO iırdischen Selbstgericht w1e auch VO Akt
des Todes Neu gegenüber seinen organgern 1ST auch der Gedanke,
da{ß dieses Urteıil sıch „ JC nach dem Sondertalle der Hingeschiedenen“
in eiınem „gottgegebenen natürlichen oder übernatürlichen Lichte 66

vollziehe, also MI1t einer Intervention Gottes verbunden SEL
Faflßt INan dıe [0)81 Feulıng herausgearbeıteten Oomente ZUSAaMUNECIL,
älßt sıch das besondere Gericht 1mM Sınne des Autors bestimmen

als ein gegenüber der ırdischen Entscheidung w1e auch vegenüber iıhrer
Verendgültigung 1m ode MECUVOCTL Urteilsakt der leibfreien Seele 1m
göttlıchen Licht, Aaus dem sıch die Beseligung oder Verdammung ‘®
mitergibt.

eht die Absıicht Feulıngs VOTLT allem dahıiın, das besondere Gericht
den Vergröberungen der trommen Phantasıe entziehen, wırd
eın vierter Lösungsversuch von der Tendenz bestimmt, die ın der
tradıtionellen Auffassung herrschende Spannung zwiıschen beson-
derem nd allgemeinem Gericht auszugleichen.

In einer Stellungnahme diesem Thema referiert
Betz1” eine Hypothese Karrers*®, die VO der Einsıcht ausgeht,

daß der Zeitbegriff aut die jenseitige Welt ıcht mehr anwendbar
1St. Da die anıma den raum-zeıtlichen Begrenzungen nıcht
mehr unterworften sel, könne 6S für s1e auch eın zeıitliches Nach-

Ebd 899
Ebd 899
Die dritte Möglichkeit der Einreihung der Seele 1n den Reinigungszustand wird
hıer und 1mM folgenden nıcht eigens angeführt, weıl S1e L1LUFr iıne Modifizierung
der Bestimmung ZUur Seligkeit darstellt und 1ın den Aussagen über diese mI1t-
getroffen ISt-
Zwischen em siebten und achten Tag UÜber eın eschatologisches Problem der
Gegenwart: Katechetische Blätter (1956) Q AA
Das HLeUe Dogma und die Bibel Neue Zürcher Zeitung, 1950
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einander mehr geben, daß’ besonderes und allgemeines Gericht für
S1e 1n e1nNs zusammentallen müften!?, Diese Theorie erkennt jeden-
falls die Notwendigkeıt eines riıchterlichen Aktes VOr dem Eintritt
der Seele 1ın eınen der Endzustände ber CS Iragt sıch, ob die Be-
{reiung von den „hıer gültıgen raum-zeıtlichen Dımensionen“ der
Folgerung berechtigt, dafß „persönlıches Gericht und Endgericht
sammentallen“ a

Das Nebeneinander dieser Lehrmeinungen, die ZW aar ın der Grund-
tendenz manche Ahnlichkeit zeıgen, aber doch in den Eiınzelheiten
auch klare Unterschiede aufweısen, macht deutlich, dafß eıne befrie-
dıgende Lösung noch nıcht gefunden 1sSt un die Theologie 1er och
eıne Aufgabe ertüllen hat Sıe 1St dringlıcher, als die Lra-
ditionelle Lehre, W1e S1e sıch auch heute och in den dogmatischen
Hand- und Lehrbüchern {indet, diesen Erwagungen keine
Stutze bıeten scheint.

11

/S‘OWOhI in der allgemeinen Glaubensverkündigung der Gegenwart
WI1e 1in der Schultheologie hat dıe Lehre VO  e der Exıistenz e1nes beson-
deren Gerichtes eine fteste Posıtion. Sıe gilt ıhrem dogmatischen Sicher-
heitsgrad ach einem eıl der Autoren als sententı1a tidei proxima *,
einem anderen als de fıde??2 uch ıhre Formulierung 1St weılt-
gehend einheitlich un: besagt, da{fß die Seele sotort ach dem ode
einem göttlichen Urteilsspruch unterzogen wiırd, der ber das ewı1ge
Schicksal des Verstorbenen entscheidet. Es 1St bekannt,; dafß dem Va
tiıcanum eıne Erklärung ber diesen Lehrpunkt UTE Beschlufßsfassung
vorlag®, Der Catechismus Romanus erklärt das besondere Gericht
ausdrücklich als eiınen dem ode nachfolgenden göttlichen Urteilsakt,
der mMIt dem allgemeinen Gericht nıcht ıdentisch 1st“4. In die gleiche

Betz, A. 484
Ebd 484

21 So 1ın den Lehrbüchern VON Pohle - Grerens S J Paderborn XE 65/;
Diekamp - K. Jüssen, Münster 121954, 11L, 410; Ott, Freiburg 195 544

und beı1 Schmaus, Von den Letzten Dıngen, Muüunster 1948, 436
So Bartmann, Freiburg IL 454; V Aallı Noort, Tractatus de NOV1SSIMIS,
Hılversum 19535108 Dander s Summarıum tractatus dogmaticı de nNOVISsS1-
mM1S, Oenıiponte ,  9 Herve, Manwuale theologıae do
I 525 gmaticae, Parıs 1951,

„Nach dem Tode, der. das nde unserIes Lebens 1St, werden WIr sogleich VOr das
Gericht Gottes treten, damıt jeder sıch tür das ute un Böse verantwortet, das

1n seınem leiblichen Leben hat“: Collectio Lacencıs VIL Vgl hierzu
Schmaus, 437

8,3 Hıer 1St zunächst VO  3 den „duo tempora” dıe Rede, „1IN qu1bis unıcu1que
necesse-. est, 1n CONSPECLUM Dominı venıre“. Darauft folgt die Aussage ber das
indivyiduelle Gericht „Pramum SCS C0 UNUSqUISQUE m migrat vıta; na
statım ad De1i trıbunal sıstıtur, ıbique de omniıbus 1ustıssıma quaesti0 habetur,
UAaCECUMQUEC AuUt egerI1t, Aaut dixerit, ZUt cogutarıt unqUam. Atque hoc prıvatum

_1udiıcıum vocatur.“
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Das besondere Gericht 1mM Lichte der gegenwärtigen Diskussion
Richtung welst die Darstéllung des deutschen Katechismus ,dem Inan nıcht den Vorwurf machen kann, daß sıch den Anlıegeneiner zeiıtnahen Glaubensverkündigung verschließe.

Angesichts dieser klaren Bezeugungen der Exıstenz eines beson-deren Gerichtes könnte CS Verwunderung SCNH, ber den (Se:
genstand überhaupt eıne vielseitige Dıskussion hat entstehen kön-
1eN., Es 1St allerdings beachten, da{(lß das kırchliche Lehramt sıchber diesen Lehrpunkt nıcht ausdrücklich geiußert hat Auch dıe SC-wöhnlich ZUT Begründung dieser Wahrheit herangezogenen Entschei-dungen der Konzıile VO Lyon (1274) un Florenz (1439) un dieKonstitution Benedikts XI 1 3365 sprechen nıcht törmlich oneinem besonderen Gericht, sondern 1Ur VO  w dem sofortigen Eintrittder Endzustände ach dem ode Es sollte vornehmlich dem Irrtum
begegnet werden, als bliebe das Schicksa] der Seelen bis ZAU allge-meıiınen Gericht 1m Ungewissen. Auf der Wahrheit der sofortigenVergeltung ach dem ode Jag also der Hauptakzent der kıirchlichen
Entscheidungen un nıcht sehr auf der Behauptung eines Gerichts-aktes. Nach der tradıtionellen Auffassung 1St aber in der Behauptungder sofortigen Vergeltung die Wahrheit vVon einem vorausgehendenRıchterspruch ormel]l eingeschlossen.

Ebensowenig lassen sıch ausdrückliche Schriftzeugnisse für die Lehre
VON der Exıstenz eines besonderen Gerichtes beibringen ®?. Die Ott
zıtierten Stellen Kor I, e Hebr D Y Mt 18, 23 $ können auch
VO Endgericht verstanden werden. In der Parabel VO reichen
Prasser un VO Lazarus (Lk 156, 19—31 W1e im Wort des
Herrn den reumütıgen Schächer (Lk 258 43) 1St ach allgemeinerAnsıcht der Gedanke eın besonderes Gericht rpitenthalten‚ aber
doch nıcht direkt ausgesprochen.

Was die Tradition angeht, o1bt CS ZWaar eıne Reihe VOon eut-
lichen Bezeugungen eiınes individuellen Gerichtes nach dem ode
Hiılarıus®% Ephram , Johannes Chrysostomus®?, Hıeronymus ® und
25 Teıl I 127 heißt CS ZUrFr Frage 238 „Sofort nach dem Tode kommt die Seele

VOrFr Gottes Gericht, Rechenschatt geben ber 3.He Gedanken, Worte un:Werke un über die Unterlassung des Guten.“
Denz. 464
Denz. 693
Denz 530
SO Sagı das Bıbellexikon, hrsg. vVvon Haag, Einsiedeln-Zürich-K öl 1951,Sp 55 ADa Ott jedem Menschen nach seinen Werken vergilt un: ihndanach richtet, 1St eine Wahrheıit, die 1m un öfters ausgesprochenwırd Dafß dieses Gericht unmıittelbar nach dem Tode des einzelnen Menschenstattfindet, wırd keiner biblischen Stelle ausdrücklich SCSART Implicite ISt:ber das besondere Gericht enthalten ın der -lichen und nt.-lichen Lehreder Vergeltun
In DPs 2,49 ,SA Sermo in COS; q ul In Christo dormierun Opp STaCcCcA, ed Assemanı, 11L; 266 80}In Mt hom 14,4 (PG DA ZZIn Joel 21 CR 25,965).
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Augustinus 3, ber diesen Zeugnissen steht auch die Unsicherheit
der Patrıistik 1n der Beurteilung des Loses der Seelen ach dem ode
gegenüber, die a Justin®,; J]renäus ®®, Tertullian?7 U, ZUur An-
ahme eines Wartezustandes zwıschen Tod un Auferstehung {ührte,der der Anerkennung eines endgültigen indıyviduellen Gerichtes hın-
derlich War. Solche Unklarheiten machten sıch noch 1m Miıttelalter
geltend, W1€e der Streit die AÄußerungen Johannes’ X X [1.98 zeıigt.Lactantıus und Aphraates haben das besondere Gericht gänzlıch Znleugnet?®®.

Trotzdem annn 6 heute ıcht zweıtelhaft se1n, daß die Lehre VO  =)
der Exı1ıstenz eines besonderen Gerichtes Gegenstand des ordentlichen
und allgemeinen Lehramtes 1St un damıt Z Glaubensgut gehört.Das annn ındes die Theologie ıcht hindern, zumal 1mM Hınblick auf
die Probleme des Schrift- un Traditionsbeweises, sıch diesen
Lehrpunkt och eindringlicher bemühen. ber selbst WeNn dıe
Tatsache des besonderen Gerichtes Von der Kırche definiert ware,bliebe die Frage nach der Art un: dem Charakter dieses Vorgangstheologisch noch offen

Dıie HEWUCLEN Bemühungen gyelten 1M wesentlichen dieser rage. S12
sınd von vornherein dadurch Jegıtimiıert, daf ber die Art dieses
Gerichtes dogmatisch nıchts tfestgelegt ist. Allerdings haben sıch in
der Dogmatık 1m Zusammenhang MIt der Darstellung der Lehre
vVvon der Existenz eines besonderen Gerichtes doch gew1sse Vorstel-
Jungen eingebürgert, die auch den Charakter un die Umstände des
Faktums unmerklıch aut eıne estimmte orm bringen suchen.
Dabei wırd der Begrift des iırdischen Gerichtes mıt seinen Eınzel-
heiten autf den Jjenseitigen Vorgang übertragen un dieser Vorgangfernerhin dem allgemeinen Gericht angeglichen, das j1er gyleichsam
LLUTL eınen indıyıduellen Zuschnitt erhält. Denn auch 1er trıtt der
gyöttlıche Richter in Erscheinung, das Urteil wırd als außeres Verdikt
betrachtet, seine Ausführung der Allmacht Gottes übertragen %. Man
mu{ 1aber daran testhalten, da{ß diese näheren Bestimmungen der AÄArt
des Vorgangs LLUL das Gewicht von theologischen Meınungen haben,
die Jjederzeit durch bessere ErSeizZt werden können.

De anıma e1iuUs orıgıne I1 4,8 (PL s ISDıialog. Tryphone S SX Vgl auch Fischer, Studien Z.U) Todes-
gedanken ın der alten Kirche I, München 1954, 241
Adıv haereses 5,31 (PG’ 03 Fıscher, 245 ff.
De anıma 55 (PL 50 I,} Fıscher, 249 ff
Vgl Zur Beurteilung dieses Streıtes Schmaus, 436
Vgl Lennerz ST De NOV1SSIMUS, Rom 1931, 134
So stellt Premm etw2a fest, dafß „ZUm Wesen eines wahren Gerichtes dreı
Dınge gehören: Untersuchung der Rechtslage, Urteilsspruch, Ausführung desUrteıils“, und überträgt diese Elemente dann, WenNnn auch Wahrung desAnalogiegedankens, auf das Jenseitige Gescheh Katholische Glaubenskunde,Wıen 1955 N 557
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Das besondere Gericht 1m Lichte der gegenwärtigen Diaskussion

Da{fiß diese tradıtionelle Erklärung des Wesens des besonderen (56e-
riıchtes tatsächlich verbesserungsfähig ist, aßt sıch unschwer zeigen.
Dabei erhebt sıch schon Begınn die rage, W as uns überhaupt be-
rechtigt, das besondere Gericht in dieser Weıse ach irdıschen Ver-
hältnissen un ach dem Vorbild des Endgerichtes „modellieren“,
das doch Von wesentlıch anderen Voraussetzungen un Umständen
bestimmt wırd Die Vermutung 1St nıcht von der Hand weısen,
daß 1er auch die Theologie in der Vergangenheit dem Hang ZUr
realistischen Vergegenständlıchung der Offenbarungswahrheit nach-
vegeben hat un dıe ın anderen Bereichen gebräuchlichen Vorstellun-
geCn vorschnell auf einen nıcht ohne weıteres vergleichbaren Tat-
bestand übertragen hat Daraus mufßten sıch Unangemessenheıten
un Lücken in der Erklärung der betreffenden Wahrheıt ergeben.
So erhält 1n der tradıtionellen Interpretation des besonderen Ge-
richtes der Tod als Ort der endgültigen Entscheidung wen1g Ge-
wıcht 41 Welchen ınn aber soll ach der endgültigen Entscheidung
des Schicksals der Einzelseele 1im ode ein gyöttliches Gericht och
haben? Die AÄAntwort, da{ß Gott den Tatbestand erst och einmal
prüfen musse, w 1€e CS der iırdısche.Richter ach jeder Straftat auch CU®E,
erweılst S1C|  h deutlich als unzulänglıch. Wenn INan aber SAaQt, da{fß ein
solches Gericht ZUur Offenbarung des Zustands der Seele für diese
selhst notwendiıg sel, erhebt sıch sofort die Gegenfrage: Vermag
die leibfreie Seele eın solches Wıssen nıcht Aaus siıch selbst schon zu
gewınnen? Mufß AT (sottes Macht un Gegenwart bemüht werden?
Falls aber autf Gottes Intervention verzichtet werden Aı w1e 1St
der Vorgang och als Gericht anzusprechen?

]le diese Fragen ergeben S1C! sofOrt, WENN iINan die Letzten Dıngedes Eınzelmenschen ın einem organıschen Zusammenhang betrachtet.
Dann wırd ersichtlich, da eine Wesensbestimmung des ındiıviduellen
Gerichtes nıcht cschr ach eiınem vorgefaßten philosophischen Be-
oriff gvetroffen werden kann, als vielmehr Aaus der Konvergenz der
Wahrheiten VO  3 der iırdischen Selbstentscheidung, VO Endgültig-
keitscharakter des Todes un VO Zustand der anıma nach
dem ode erschlossen werden mu

Es ISt das Verdienst der ME TeNn Erklärungsversuche, diese Zusam-
menhänge NECUu aufgedeckt haben Anerkennung verdient auch die
1n diesen Bemühungen ZULage tretende Absicht, den indıvyıduellen Cha-
rakter dieses Gerichtes nıcht 1Ur AaUS der Tatsache ZUu erklären, dafß CS
er eine einzelne Seele un nıcht ber mehrere ergeht, sondern S
Aaus den inneren Gegebenheıiten und Notwendigkeiten der ındıvidu-
ellen Ex1istenz begründen. Man könnte diesen Versuchen allerdings
den Vorwurf machen, daß ıhre neuartıge Erklärung des „Wıe“ stel-
41 Den personalen Entscheidungscharakter des Todes hat neueStens Rahner stark

herausgearbeitet: Zur Theologie des Todes ZkathTh 1957 tt
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Leo ScheffczykLeo Scheffczyk ‘  '  lenweise die Existenz des Faktums überf1aupt zu gefährden scheint  (Beauduin). Das trifft aber nicht zu. Bei genauerer Betrachtung wird  man nämlich feststellen, daß keiner dieser Lösungsversuche die Ele-  mente außer acht läßt, die den:Inhalt der Glaubenslehre von der  Existenz eines besonderen Gerichtes ausmachen: nämlich, daß das  jenseitige Schicksal des Menschen schon mit dem Tod bestimmt ist,  daß es danach keine neue Entscheidungs- und Bekehrungsmöglichkeit  mehr gibt und vor allem, daß der ewige Lohn- oder Strafzustand  sofort eintritt.  Wenn nun feststeht, daß alle Theorien in diesen wesentlichen Punk-  ten übereinstimmen, dann könnte es allerdings scheinen, als ob jede  weitere Frage überflüssig sei. Das Problem, ob insbesondere die End-  gültigkeit der jenseitigen Bestimmung sich direkt aus dem Tod ergibt  (Beauduin) oder ob;sie aus der Verbindung des Todesgeschehens mit  einem Erkenntnisakt der leibfreien Seele (Hild, Feuling) oder aus der  Vorwegnahme des allgemeinen Gerichtes (O. Karrer) resultiert,  scheint müßig, wenn nur einmal feststeht, daß die Seele keinen Auf-  schub ihrer endgültigen Bestimmung erleidet. Dann könnte man mei-  nen, daß diese Auseinandersetzung letztlich doch nur um Worte ge-  führt werde.  Eine solche Meinung käme aber doch wohl einer Verharmlosung  der Diskussion und ebenso einer Verkennung der Aufgaben der Theo-  logie gleich; denn dieser obliegt es nicht mur, die unbestreitbaren  Glaubenswahrheiten festzustellen und darzulegen. Es ist auch ihre  Pflicht, im Lichte der gläubigen Vernunft zu fragen, auf welchen  Voraussetzungen übernatürlicher und natürlicher Art diese Wahr-  heiten stehen, wie sie sich optimal mit anderen Glaubensaussagen in  Übereinstimmung bringen und zu begrifflicher Eindeutigkeit ent-  wickeln lassen. Von dieser Tätigkeit hängt der Gewinn des tieferen  /Glaubensverständnisses ab, das die Theologie erbringen soll.  / Für das vorliegende Problem ergibt sich daraus. vor allem die  Frage, ob die neueren Lehrmeinungen die fundamentale Wahrheit  von der sofortigen Vergeltung nach dem Tode umfassender, gründ-  licher und harmonischer erklären können als die traditionelle Lehre,  die zu diesem Zwecke einen wenn auch noch so kurzen und form-  Josen Gerichtsakt Gottes über die Seele annimmt. Es gilt demnach, die  neueren Lösungsversuche einer Kritik zu unterziehen, d.h. sie mit  der traditionellen. Auffassung zu konfrontieren und sie am idealen  Maßstab einer Eschatologie zu prüfen, die allen theologischen Erfor-  dernissen gerecht wird.  ITI  Unterwirft man die Hypothese Beauduins, deren Stärke in der  'yBetgnung des Entscheidungscharakters des Todes liegt, einer solghen  534
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lenweise die Exı1istenz des Faktums überf1aupt gefahrden scheint
(Beauduin). Das trıfft aber nıcht Bei genauerer Betrachtung WIr  d
INa  $ nämlıch teststellen, dafß keiner dieser Lösungsversuche die Ele-

außer acht Läßt, die den Inhalt der Glaubenslehre VO  (nD) der
Exıstenz e1nes besonderen Gerichtes ausmachen: namlıch, daß das
jenseitige Schicksa] des Menschen schon MI1It dem Tod bestimmt ISt,dafß CS danach keine eue Entscheidungs- un Bekehrungsmöglichkeitmehr o1bt un VOF allem, dafß der ew1ge Lohn- oder Strafzustand
sofort eintrıtt.

Wenn 1U  e) teststeht, daß alle Theorien ın diıesen wesentlichen Punk-
ten übereinstimmen, annn könnte CS allerdings scheinen, als ob jedeweıtere rage überflüssig se1l Das Problem, ob insbesondere die End-
gültigkeit der Jenseıitigen Bestimmung sıch direkt AUS dem Tod erg1ibt(Beauduın) oder ob S1Ee AaUS der Verbindung des Todesgeschehens mıt
einem Erkenntnisakt der leibfreien Seele (Hıld, Feuliıng) oder Aaus der
Vorwegnahme des allgemeinen Gerichtes Karrer) resultiert,scheint müßfß.ıg, WEeNN NUur einmal fteststeht, daß die Seele keinen Auf-
schub ihrer endgültigen Bestimmung erleidet. Dann könnte INa  = me1-
NCN, da{ß diese Auseinandersetzung letztlich doch 1Ur Worte erführt werde.

i1ne solche Meınung ame 1aber doch ohl einer Verharmlosungder Diskussion un ebenso eıner Verkennung der Aufgaben der heo-
logie gleich; enn dieser obliegt CS ıcht nur, die unbestreithbaren
Glaubenswahrheiten festzustellen un darzulegen. Es 1St auch ihre
Pflicht, 1mM Lıichte der gläubigen Vernunft fragen, auf welchen
Voraussetzungen übernatürlicher un natürlicher Art diese Wahr-
heıten stehen, w1e S1e sıch optımal mMi1t anderen Glaubensaussagen in
Übereinstimmung bringen un ZU begrifflicher Eıindeutigkeit ent-
wıckeln lassen. Von dieser Tätigkeit hängt der Gewınn des tieferen
'Glaubensverständnisses ab, das die Theologie erbringen oll

Für das vorliegende Problem ergıibt sıch daraus VOTL allem die
Frage, ob dıe neueren Lehrmeinungen die fundamentale Wahrheit
VoNn der sofortigen Vergeltung ach dem ode umfassender, gründ-lıcher un harmonischer erkliären können als die tradıtionelle Lehre,die diesem Zwecke einen Wenn auch och kurzen un torm-
losen Gerichtsakt Gottes ber dıie Seele annımmt. Es oılt demnach, dıe
neueren Lösungsversuche einer Kritik unterziehen, S1e miıt
der traditionellen Auffassung konfrontieren bal S1E idealen
Maßstab eıner Eschatologie prüfen, drıe allen theologischen Erfor-
dernissen gerecht wırd.

111

Unterwirft INan die Hypothese Beauduins, deren Stäirke 1ın der
Betpnung des Entscheidungscharakters des Todes lıegt, eıner solghen
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Das besondere Gericht ı Lichte der gegenwartıgenDiıskussion

Prüfung; S1'  9 da{fß SIC das theologische Denken nıcht voll
befriedigt. Der Autor die Ereignisse Tod. un: Beseligung (oder
Verdammung) nıcht geradezu C115 sondern aflßt die beiden
Endzustände als unmıttelbare Folgen des Todes eintfretfen Diese
Folgen stellen sıch MML1LT NC LGI: Notwendigkeit ein un ergeben siıch
„VON selbst aus dem rel1g1Öös sittlıchen Zustand der Seele Augen-
blick des Todes Nun 1ST aber beachten dafß Beauduıin ZUrFr Erkliä-
LUNS des näiäheren organgs, „ WI1C sıch aUus dem 'Tod die Endzustände
ergeben, Cin Biıld heranzıehen mu{ das C dem physikalischen Bereich
der Gravıtation DIe schuldbeladenen Seelen werden VO  3
der AlSTt: ıhrer Verfehlungen hinabgezogen, die anderen unterlıegen
dieser Schwerkraft nıcht und werden AaUus der Dynamık iıhres Gnaden-
standes heraus dem höchsten Ziel entgegengetragen. Es 1ST die rage

stellen, tür welche Wirklichkeit oder tür welchen Vorgang dieses
Bild 1er steht enn jedes Bıld 111 „etwas” un CI Wirk-
ichkeit ZUur Darstellung bringen Die Realıität die hınter diesem Bıld
steht ann aber weder die des Todes och die des Hımmaels oder
der Hölle SsSein Es soll vielmehr veranschaulicht werden, WI1IeE CS VO
ode dieser Endzustände kommt Das Bıld steht also für

Akt und CS Bewegung, die durch den Tod ausgelöst wırd
und ıhren der Endzustände hat

Beauduin aßt diesen Vorgang gleichsam automatısch und mecha-
nısch ablaufen Es geschieht ach dem "ode alles „Von cselbst“ Das
aber widerspricht der Geistigkeıit un Personalıtät der Seele Wenn
schon das geSAMTE relig1öse Leben sıch L1LUTFr ge1lstigen personalen
Akten vollzieht ann der Schlußakt der indıvıduellen Heılsge-
schichte dem die Seele iıhr Ziel erreicht oder verfehlt, nıcht
naturhaft un mechanisch erkliärt werden Zudem sıch die
Biılder auch den Einzelheiten als UNANSCINCSSCH;, enn Von

naturhaften Gravıtation der sündıgen Seele ZUr Verdammung, die
tür jedes Geschöpf Widernatürliches 1IST, kann ı Wahrheit icht
die ede SC1IHN Für 1e  1 Gnadenstand befindliche Seele äßt sıch
allerdings MT Grund von machtvollen Zug ZUr
beatifica sprechen. ber auch 1er 1ST CS ohl ıcht zutteffend,
9 daß sıch diese Liebesbewegung „Von selbst“ das Glorienlicht
verwandle weıl dieses nach Art auernden habitus VO  - Gott
CINZEZSOSSCH werden mu{ uch die Selbstbewegung der begnadeten
Seele reicht alleın nıcht hın, den Gewınn der Gottschau erklären.
Dazu bedarf CS VOL allem auch ewegung (sottes auf die Seele
hın un seiner Selbstoffenbarung 1 der Seele uch diesem Punkte
WI1“  d deutlich, dafß Beauduins Hypothese nıcht alle Ursachen und Um-
stände einbezieht die Ü: Erklärung des Eıntritts der Seele den
Zielzustand notwendig sınd Der Vorgang, WI1IC sıch der Tod Z

CWISCN Seligkeit oder Verdammung auswirkt IST Aaus der Dynamıiık
535



Leo Scheffczyk
des Todes alleiın nıcht erklärbar, VOTFr allem, WECNnN S1e naturhaft
un automatiısch vesehen wırd.

Das erkennen auch die beiden anderen Hypothesen un re Ver-
treier d  9 wenn S1e eınen eiıgenen Akt postulieren, 1n dem die Seele
durch den Tod hındurch ihrem Zıel gelangt. Sıe wiıderlegen damıt
faktisch die These, ohne sıch MIt ıhr ormel]l auseinanderzuset-
zen.

Das, W as die Seele erfährt, Wenn S1e A4aNs Ziel gelangt, kann, ihrer
Geıistigkeit entsprechend, 11UT eın geistiges Tun oder Erleiden se1n.
Deshalb sıeht Hıld diesen Vorgang tolgerichtig als einen geistigenAkt d  ‘9 den ET als Selbstgericht bezeichnet. ber CS handelt sıch jer-
bei ach Hıld nıcht einen inhaltlich Akt, sondern 1Ur
die UÜbernahme 0I Veröffentlichung der iırdiıschen Entscheidung.Hıld vertrıitt damıt die Auffassung, da die UÜbernahme der früheren
Lebensentscheidung un ıhre Veröiffentlichung schon genuge,erklären, WI1e die Seele ach dem ode ihren endgültigen Zustand
erfahre un erreiche. Das Hauptgewicht in dieser Argumentationlıegt auf der Behauptung, dafß das individuelle Gericht schon in die-
scm Leben VOTr sıch vehe un also spater nıcht och einmal wıieder-holt werden brauche. Das besondere Gericht ware NUr der Ab-schlufß un das In-Erscheinung-Treten eines Prozesses, der sıch unsicht-bar schon ın dieser Welt abspielt. Hıerin zeıgt sıch, W1e bereits fest-
gestellt, ein Einfluß der Johanneischen Theologie bzw Eschatologie.ber ıld scheint doch zuwen1g auf die FE1gentümlichkeit des
Begriffes 95 Gericht“ bei Joh geachtet haben Dieser Begriff „schil-lert bei Joh.) in der Doppelbedeutung: Scheidung Verurte1i-lung“ 2 Beıide Bedeutungen aber meınen nıcht eın in der Ordnungder Erkenntnis verlaufendes theoretisches Urteil, sondern die kon-krete Scheidung un Entscheidung 1im Heıilsprozeß 4 Der Mensch, dernıcht glauben will, schließt sıch VO Leben AaUs, verurteılt un richtetsıch (objektiv) selbst. Diese Scheidung durch Glauben un Unglaubenzieht selbstverständlich „Rettung oder Verdammung, Leben oderTod ach S1'  ch“ 44 Sıe bleibt aber charakterisiert als objektive FEnt-
scheidung ım Bereich der Tatsachen. Eın nachfolgendes subjektivesUrteil ber diese Entscheidung Z Aufhellung aller ihrer Gründeun Motive wırd damit nıcht überflüssig, auch WECNN dieser Gedanke

E

ıcht mehr 1im Bereich der johanneischen Theologie lıegt.Er erg1bt sıch jedoch MIt innerer Notwendigkeıit Aaus der Betrach-
Lung des Zustandes der leibgetrennten Seele 1m Übergang ıhrem

492 So Schick, Das Evangelıum nach Johannes,Würzburg 1956, VI, Echter-Bibel, hrsg. von Staab,
Vgl uch Fr. Büchse]l um Begriff XpPLOLG bej
P Ja hrsg. Kıttel, IIL, 943

Joh Theologisches Wörterbuch
Schick, A,
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Das besondere Gericht 1m Lichte der gegenwärtigen Diskussion

S R Zielort. In dieser Sıtuation kommt CS nıcht 1Ur darauf a daß 1e
anıma ihre objektive Lebensentscheidung in ıhren
Zustand transponıert, sondern daß S1e diese subjektiv vollkommen
erkennt un sıch selbst in Jletztgültiger Wahrheit beurteilt. Eın solcher
Akt der radıkalen Selbsterkenntnis gehört ZUr geistig-personalen
Vollendung des Menschen hınzu. Es 1STt 1aber einzusehen, da{flß 1in der
objektiven irdıschen Entscheidung iıcht mıtenthalten ISt; enn dieser
fehlt gyerade dıie letzte, vollkommene Erkenntnis. Selbst Wenn jedeechte iırdısche Entscheidung VO Gewissensurteil begleitet seın mu(
und überhaupt 1Ur 1Nnsoweıt dem spateren Gericht untersteht, als
S1Ee früher VO Gewı1issen WAal, hat doch der Mensch 1mM
Diesseits nıemals eınen vollen Einblick in die etzten Tiefen seiner
personalen Stellungnahmen. Für eın abschließendes Endurteıl, 1n dem
der Mensch sıch geist1g Sanz erfassen un: 1in Besıtz nehmen soll, 1n dem

allen Schein un alle Verhüllungen durchdringt, seiınen wah-
ICN VWert oder se1ıne wıirkliche Bosheit erfahren, genugt deshalb
auch die eintfache Ubernahme des irdischen Gewissensentscheides nıcht:
enn während seınes Erdenlebens VErmMAS der Mensch „dıe Motive
selnes Handelns VOTFr seinem eigenen Auge verschleiern oder
entstellen“ 45 Hıer bleibt ımmer „der Selbsttäuschung DGliefert“ 46 Selbst das irdisch-sakramentale Bußgericht, dem der
Mensch sich unterwirft, C die in ıhm stattiindende Offenbarungder Sünden besagen nıcht, daß damıt „der eigentlıch sıttlıche Zustand
SsSeres erzens erfaßt se1“ 47 uch 1St die objektive Entscheidung,die der Mensch 1MmM Diesseits tAällt, nıcht notwendig VO Straft- und
Lohnbewußtsein begleitet. Das jenseıitige Urteil mMuUu: der Seele aber
auch die vollkommene Einsıicht iın die Strat- und Lohnwürdigkeitihrer Taten bringen, bevor S1e iıhren endgültigen Stand erreicht.

Dıie angeführten Gründe lassen den Schluß Z da die Annahme
einer bloßen Transponierung der irdischen Entscheidung 1Ns Jen-SEe1Itfs den Forderungen nıcht entspricht, dıe einen Akt der voll-
kommenen sıttlıch-relig1ösen Selbstbeurteilung der Seele eım Eın-
trıitt ın ıhren Endzustand gestellt werden mussen. Das AnlıegenHılds 1St 1NSOweIt berechtigt, als 1n iıhm zZzu Ausdruck kommt, dafß
alle iırdischen Entscheidungen un Selbstgerichte Vorläufer dieses
etzten Gerichtes sind, 1ın dem alleın die Wahrheit vollkommen Zutagetrıtt. Das verlangt aber, daß das besondere Gericht iınhaltlich MIt den
vorhergehenden nıcht iıdentifiziert wird, sondern ıhnen als
Neues gegenübertritt, iın dem alle vorausliegenden Entscheidungen
Von einer höheren Erkenntnis zusammengefaßt un: letztgültig beur-

Schmaus, A, 438
Ebd 438

Welte, Vom Geıist der Buße und VO Trost der Buße, 1945, 7t ıtıert beiSchmaus, 461
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Vteilt Werden. Im ü[>rigen lıegt dieser Gedanke der Auffassüfig Hılds
nıcht gänzlich tern: enn auch spricht von einer vollkommeneren
Offenbarung der diesseitigen Entscheidung beim Jjenseıitigen Gericht.
Das ann aber 1Ur eine Offenbarung TÜr dıe Seele selbst se1In. Dafür
ware eın un höherer Erkenntnisakt postuliıeren. Hıld stellt
aber diıese Forderung nıcht auf un miı(ßt der Tatsache dieses klareren
Offenbarwerdens keine eigenständige Bedeutung bei,; seine
Grundkonzeption VON der Einheit zwiıischen diesseitigem un
jenseitigem Gericht nıcht gefährden. Darın liegt eıne ZW Ar begreif-lıche, aber doch nıcht billigende Inkonsequenz.

euling 1St dieser Inkonsequenz ENTISANGgECN. Seine Erklä-
Fung vermag die einmalıge Bedeutung des indıviduellen Gerichts
wahren. Der Autor kommt der tradıtionellen Ansıcht nahe, WeNnN G:
für das Ende des eges, den der Mensch2hat,; eın unerbitt-
liches Urteil ber „die SCSAMTE natürlıche W1e übernatürliche Se1ins-
un Lebenswirklichkeit“ 48 des Eınzelnen ordert. Aber CS 1St die
Seele selbst, die ber sıch dieses Jetztgültige Urteil spricht. Die Lra-
ditionelle Auffassung War AaUs der Tendenz ZUr Parallelisierung Von
besonderem un allgemeinem Gericht heraus gene1gt, dieses Urteil
einem einseitigen Akt Gottes machen, dem die Seele reıin Dassıvgegenüberstünde, daß die Entscheidung letztlich VvVon außen SCfallt würde. Demgegenüber hebt Feulıng mıt Recht die Fähigkeit der
Seele hervor, sıch selbst erkennen D bewerten. Hıer VerWEeTr-
tet psychologische Einsıchten, dıe der KEıgenart der Jjenseıtigen Ex1-

der Seele durchaus gerecht werden. Man mu{( der anıma SCDa-
Lrata tatsächlich das höchste natürliche Maiß ıNn Selbsterkenntnis ZU-
billigen, Durch iıhr Fürsichsein hat S1e in jenem Zustand die Fähigkeit,sıch selbst unmıttelbar erfassen un sıch gegenständlıch besitzen.
Sıe erkennt deshalb auch ohne Erkenntnisbilder alle 1m vVErSaNngSCNCHLeben erworbenen Zuständlichkeiten 1mM Guten WwW1e ım Bösen.
Aber Feuliıng geht och einen Schritt weıter un zibt der Seele für

diese Urteilsfindung ein höheres, gottgeschenktes Licht bei Diese
Annahme 1St deshalb sehr ANSCMECSSCNH, weı] E sıch Ja Tatbestände
der übernatürlichen Ordnung handelt, ber dıie die Seele befinden
soll Nun annn aber gyerade die Seele des 1n der Gnadenlosigkeit un
1m Unglauben gestorbenen Menschen schwerlich mıiıt ihrer natürlichen
Erkenntniskraft eın Jetztgültiges Urteil ber die übernaturliche Be-
deutung VON Sünde, Schuld un Gottftferne und ber ihre Stellung ın
der überfnatürlichen Ordnung fallen,: Wenn s1e AaZu ıcht durch eın }
höheres Erkenntnislicht gestärkt wıird Dieses Licht annn selbstver-
staändlıch für die der Gnade beraubte Seele 11LULr eın pernaturalequoad modum sSe1nN.

A,  B 498
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Das besondere Geficht 1m Lichte der gegenwärtigen Dciékussion
Sosehr damıt Feuling auch die Spontaneıität un Eigenwirksamkeitder Seele bei diesem Akt betont, schließt CI doch ein Miıtwirken

Gottes nıcht AaU.:  ° Darın zeıgt sıch seine Auffassung den vorgenanntenTheorien überlegen.
ber CS erhebt sıch doch och die Frage, ob damıt der Tatbestand

ach allen Rıchtungen hın geklärt 1St. Kann die theologische Ver-
nunft sıch mıt der Annahme zufrieden veben, dafß die Seele be] diesem
ıhr SAaNZECS natürliches un übernatürliches Sein zusammenfassenden
und bewertenden Urteilsakt gleichsam NnUur sıch selber gegenübertrittun das Urteil 1ın bloßer Selbstreflexion findet? Müdßte s1e ann nıchtauch sıch selbst als den gültigen Ma{ßstab für dieses Urteil ansehen?
Wer würde ND aber gyarantıeren, da{ß das Urteil der Wahrheit voll-
auf entspricht? In dem geforderten gottgegebenen Licht Z diese
;arantıe nıcht liegen; enn dieses 1St LUr ein subjektives Erkenntnis-
priınzıp, das die natürliche Kraftt der Erkenntnis stärkt. Wenn die
Seele in diesem Lichte NUur sıch selbst als ausschliefßliches Objekt C1I-

faßte, würde das Urteil auch ıhr allein als dem etrizten Mafßstab
se1InN. Das aber böte keine Gewähr für die absolute Wahr-

elit un Sıcherheit dieses Urteıls. Dıie vollkommene und untrüglicheEinsıcht 1n den natürlıch-übernatürlichen VWert oder Unwert des
eigenen Lebens ann der Seele 1Ur Maßstab (zottes selbst auf-gehen4

Damıt erweıst sıch ıcht DG die Forderung ach einem höheren
subjektiven Erkenntnislicht als notwendig, sondern auch die nach
einer höheren Erkenntnis Gottes, die freıilich nıcht die V1S10 seıin
kann . Ihre Tatsächlichkeit aßt sıch Aaus den Gegebenheiten der
Seele 1im ode erweılsen. Der Tod dıe Seele AaUuUs der Welt der
Sınnbilder un Schatten 1n den Raum der Klarheit un ungebroche-
LieN Wahrheıt. Das Erkenntnisstreben des Menschen ann 1U iıcht
mehr durch die ablenkenden Tendenzen des Sınnlichen verdunkelt
werden. Es mu sıch mMIt unbeschränkter Kraft der entschleiertenWirklichkeit hingeben: AazZzu gehört dıe eigene Seele un das Daseın
Gottes. Der vollkommenen Selbsterkenntnis der Seele entspricht des-
halb auch eiıne vollkommenere (für den der Gnade Beraubten esent-
ıch natürlıche) Gotteserkenntnis. Miıt dieser aber 1St zugleich auch
eine höhere Erfahrung der Macht, Wahrheit un Guüte Gottes ’ gege-ben die INan mIıt derjenigen vergleichen kann, die in Augenblickenden Mystikern zute1l wırd un die doch och icht MIt der unmıttel-
baren Schau ıdentisch ISt Diese höhere Erfahrung VO  a Gottes Daseın

Vgl hierzu uch Schmaus, 439
Diıieses objektive Moment, das ın einer höheren Erkenntnis Gottes und 1n einer.besonderen Erfahrun
schlossen, W1€e besonders 1nNe€e Bemerkung 907 zeıigt. Aber erhält doch nıcht

seiner ähe lıegt, wırd VO  w} Feuling nıcht direkt dUSSC-
das 1n diesem Zusammenhang notwendige Gewicht.

539



Leo Scheffczyk
un Eıgenschaften 1sSt VOr allem für den 1m Zustand der Sünde Ster-
benden wesentlich. Hıer wırd auch iıhm, der sıch im Leben durch die
Sünde VOFr Gottes Antlıtz verbarg, die Woahrheit und Cüte Gottes
offenbar, daß Ende seıner persönlıchen Heilsentwicklungerkennen kann, welches Gewicht dem Verstofß die gyöttlıche Ma-
Jjestät zukommt und W as der Verlust des unendlichen Gutes bedeutet.
hne einen lebendigen Eindruck Von der Wahrhaftigkeit un Güte
Gottes würde die sündıge Seele keiner vollendeten Erkenntnis
ihrer tıefsten Lebenslüge und ihrer etzten Bosheit kommen. Das
Selbstgericht annn deshalb 11UTr 1n der Erkenntnis un ErfahrungGottes eın vollkommenes und wahres se1ln.

Dafür ßr sıch auch och ein weıteres Argument geltend machen.
Das Selbsturteil, das die anıma tällen hat, 1St elıne Funk-
tıon des Gewiıssens, näherhin des nachfolgenden Gewissens. Der AaUus
selner DPersontiete lebende Mensch ertährt schon iın dieser Welt, daß
die 1m Gewissen fordernde un verpflichtende Macht letztlich eın
abstraktes Prinzıp 1St, sondern die lebendige,; absolute Person selbst.
99  1€ menschliche Person, die das Gewissenserlebnis nıcht AaUuUs Hoch-
MUf verfälscht, wırd mMIt absoluter Sıcherheit hinter dem Posaunen-
schall] der Verurteilung un dem Mahnruf ZUrFr Umkehr einen abso-
luten Rufer, eınen absoluten, lebendigen Rıchter sehen.“ 5 Wenn das
schon om Zustand des iırdischen GewI1lssens gilt, das VO  - Dunkel-
heıten un Schatten umstellt iSt, annn mehr von seinem jen-seıtigen Zustand, 1ın dem alle diese Hemmnıisse wegfallen un die
Erkenntnis CGottes durch nıchts mehr gehindert werden ann.

Dıie Forderung ach einer höheren Gotteserfahrung der anıma
besagt nıcht, daß das Urteıil der Seele Von außen aufgezwun-

SCHh un damıt die Bedeutung des „indıyıduellen“ Gerichts 1im prag-
Nanten Sınne wıeder geschmälert würde: enn W1e ein Gewissens-
entscheid 1m dıesseitigen Zustand nıcht deshalb als e1in rZWUNgenNeErangesehen werden kann, weıl sıch ın ıhm letztlich der tordernde (ott
bezeugt, genausowen1g wırd durch die besondere Gotteserfahrung1im Jenseıits der Urteilsspruch eın TL außerer, ber dıe Seele NCr
hängter. Wenn die Seele (Gottes Sein ıhre (süte oder re Bosheit
vollkommen erkennt, ann richtet S1e S1  ch selbst un 1St zugleıch vVvon
Gott gerichtet: „Gottes Gericht vollzieht S1C| 1n ıhrem] Selbst-
gericht“ ° ohne daß eın gyesonderter göttlıcher Akt w1e 1im Falle des
allgemeinen Gerichtes gefordert werden müßte. Der der höheren
Erkenntnis un Erfahrung (sottes EWONNENE vollkommene Einblick
der Seele ın ıhren endgültigen Zustand und ın ihr Verhältnis (sott
ISt für S1e schon der Begınn der Beseligung oder der Verdammung.Diese Erklärung wahrt einmal die Selbsttätigkeit und Selbstver-
51 Härıng, Das (Gesetz Christi, Freiburg 2 1954, 189

Schmaus, 438
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Das besondere Gericht 1mM Lichte der gegenwärtıigen Diskussion

antwortlichkeit der Seele, auf deren Bewahrung CS den neueren UÜber-
legzungen entscheidend ankommt: S1€e macht ZU anderen ber auch

MIt der personalen Wırklichkeit Gottes, die 1n diesem höchsten
relıg1ösen Akt eiıne Stelle behalten muljßs, un: S1e verzıchtet schliefßlich
auf jede Förmlichkeit des Vorgangs, die der tradıtionellen Auffassungimmer ahe lıegt und S1e belastet. In dem Verzicht auf die Orm-
lichkeit des Aktes 1St auch die Preisgabe einer Bestimmung Von Zeıt
und Dauer dieses Vorganges eingeschlossen.

Damıt 1St auch die Möglichkeit eıner posıtıven AÄuseinander-
SETZUNg mıi1ıt der arvrrers These oOrıentierten Ansıcht vegeben.Die Auffassung, da{( für die anıma indıyiduelles un all-
gemeınes Gericht zusammenTfielen, hat jedenfalls die Anerkennung
ZUr Voraussetzung, dafß VOr der endgültigen Belohnung oder Ver-
werfung eın Urteilsspruch erfolgen MUSSe, und 1St vVvon hierher eine
Stutze für die tradıtionelle Lehre, die eıne Vergeltung ohne VOTr-
hergehendes Urteil für wıderspruchsvoll halt Allerdings 1St diese
Theorie, wWenn INan 1ın iıhr das törmliche Zusammenfallen zweıer kte
ausgesprochen {indet, nıcht haltbar. Es S: sıcher, dafß in der aevıter-
nıtas, dıe die anıma gewinnt, die iırdische Zeıtgebundenheitschwindet. Deshalb mu{fß mMan mit Semmelroth daran testhalten,daß „das Daseın hinter der Grenzlinie des Todes eın solches Nach-
einander, W1e CS 1mM Diesseits veschieht, ıcht“ kennt®. Das schließt
aber eıne Aufeinanderfolge Von Akten und eın unzeıtliches un dis-
kontinuierliches Nacheinander der akzıdentellen Beschaffenheiten un:
Tätigkeiten nıcht AUS, Wollte INa  aD} ein solches Nacheinander, das frei-
lich nıcht 1n Vorstellungsvermögen eingeht, leugnen, ann
würde INan die Grenzen, die zwıschen der Unveränderlichkeit der
anıma und der des gyöttlıchen Wesens immer och bestehen,aufheben. Die reale Unterscheidung dieser beiden kte (indıviduellesund allgemeines Gericht) 1St demnach auch annn och notwendig,
wWwenn s1e für die leibgetrennte Seele ohne Zwischenzeit erfolgen. Nur

aßr sıch die Glaubenswahrheit on der Exıstenz eines besonderen
Gerichtes halten.

Semmelroth I Ott und Mensch 1in Begegnung. Eın Durchblick durch diekacth Glaubenslehre, Frankfurt 19526; 330
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